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2 LEISTUNGSUMFANG

1 Allgemeines

1.1

Der Auftragnehmer (Josef Seibl) erbringt für den Auftraggeber Dienstleis-
tungen in der Informationstechnologie und des Betriebs von Hard- und Soft-
warekomponenten. Der genaue Leistungsumfang ist im jeweiligen Vertrag
festgelegt.

1.2

Der Vertrag zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ist erst mit der Un-
terschrift des Auftraggebers und bei Einlangen beim Auftragnehmer bindend.
Der Vertrag kann hierzu entweder per Fax, eingescannt per Email oder per
Post an den Auftragnehmer gesendet werden. Angebote sind grundsätzlich
freibleibend.

1.3

Alle dieses Vertragsverhältnis betre�enden Nebenabreden, Mitteilungen, Än-
derungen und Erklärungen bedürfen, soferne nicht anders schriftlich verein-
bart, der Schriftform.

2 Leistungsumfang

2.1

Der genaue Umfang der Dienstleistungen des Auftragnehmer ist im jeweili-
gen Vertrag mit dem Auftraggeber festgelegt. Machen neue Anforderungen
des Auftraggeber eine Änderung der Dienstleistungen bzw. der eingesetzten
Technologie erforderlich, wird der Auftragnehmer auf Wunsch des Auftragge-
bers ein entsprechendes Angebot unterbreiten.

2.2

Leistungen durch den Auftragnehmer, die vom Auftraggeber über den jeweils
vereinbarten Leistungsumfang hinaus in Anspruch genommen werden, wer-
den vom Auftraggeber nach tatsächlichem Personal- und Sachaufwand zu den
jeweils beim Auftragnehmer gültigen Sätzen vergütet. Dazu zählen insbeson-
dere Leistungen auÿerhalb der beim Auftragnehmer üblichen Geschäftszeit,
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2 LEISTUNGSUMFANG

das Analysieren und Beseitigen von Störungen und Fehlern, die durch un-
sachgemäÿe Handhabung oder Bedienung durch den Auftraggeber oder son-
stige nicht vom Auftragnehmer zu vertretende Umstände entstanden sind.
Ebenso sind Schulungsleistungen grundsätzlich nicht in den Dienstleistun-
gen enthalten und bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

2.3

Sofern der Auftragnehmer auf Wunsch des Auftraggeber Leistungen Dritter
vermittelt, kommen diese Verträge ausschlieÿlich zwischen dem Auftragge-
ber und dem Dritten zu den jeweiligen Geschäftsbedingungen des Dritten
zustande. Der Auftragnehmer ist nur für die von ihm selbst erbrachten Di-
enstleistungen verantwortlich.

2.4

Betri�t die Dienstleistung die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte
und Programme, so erfolgt diese nach Art und Umfang der vom Auftragge-
ber vollständig zur Verfügung gestellten bindenden Informationen, Unterla-
gen und Hilfsmittel. Dazu zählen auch praxisgerechte Testdaten sowie Test-
möglichkeiten in ausreichendem Ausmaÿ, die der Auftraggeber zeitgerecht,
in der Normalarbeitszeit und auf seine Kosten zur Verfügung stellt. Wird
vom Auftraggeber bereits auf der zum Test zur Verfügung gestellten An-
lage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt die Verantwortung für die Sicherung der
Echtdaten beim Auftraggeber.

2.5

Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das
jeweils betro�ene Programmpaket einer Programmabnahme spätestens vier
Wochen ab Lieferung durch den Auftraggeber. Diese wird in einem Protokoll
vom Auftraggeber bestätigt. (Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit
anhand der vom Auftragnehmer akzeptierten Leistungsbeschreibung mittels
der unter Punkt 2.4. angeführten zur Verfügung gestellten Testdaten). Lässt
der Auftraggeber den Zeitraum von vier Wochen ohne Programmabnahme
verstreichen, so gilt die gelieferte Software mit dem Enddatum des genannten
Zeitraumes als abgenommen. Bei Einsatz der Software im Echtbetrieb durch
den Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als abgenommen.

Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der schriftlich vere-
inbarten Leistungsbeschreibung, sind vom Auftraggeber ausreichend doku-
mentiert dem Auftragnehmer zu melden, der um raschest mögliche Män-
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3 DATENSCHUTZ

gelbehebung bemüht ist. Liegen schriftlich gemeldete, wesentliche Mängel
vor, das heiÿt, dass der Echtbetrieb nicht begonnen oder fortgesetzt werden
kann, so ist nach Mängelbehebung eine neuerliche Abnahme erforderlich.
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Abnahme von Software wegen un-
wesentlicher Mängel abzulehnen.

3 Datenschutz

3.1

Der Auftragnehmer verp�ichtet sich und seine Mitarbeiter, die Bestimmungen
gemäÿ � 15 des Datenschutzgesetzes einzuhalten.

3.2

Der Auftragnehmer ergreift alle zumutbaren Maÿnahmen, um die an den
Standorten des Auftragnehmer gespeicherten Daten und Informationen des
Auftraggeber gegen den unberechtigten Zugri� Dritter zu schützen. Der Auf-
tragnehmer ist jedoch nicht dafür verantwortlich, wenn es Dritten dennoch
gelingt, sich auf rechtswidrige Weise Zugang zu den Daten und Informationen
zu verscha�en.

3.3

Der Auftragnehmer ist nicht verp�ichtet, die Zulässigkeit der vom Auftragge-
ber in Auftrag gegebenen Datenverarbeitungen im Sinne datenschutzrechtlich-
er Vorschriften zu prüfen. Die Zulässigkeit der Überlassung von personenbe-
zogenen Daten an den Auftragnehmer sowie der Verarbeitung solcher Daten
durch den Auftragnehmer ist vom Auftraggeber sicherzustellen.

3.4

Mit Abschluss des Vertrags erteilt der Auftraggeber seine Zustimmung, dass
die Daten aus diesem Geschäftsfall auch an Unterauftragnehmer, welche bei
der Abwicklung dieses Auftrages eingebunden werden, übermittelt werden
dürfen.
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5 MITWIRKUNGS- UND BEISTELLUNGSPFLICHTEN DES
AUFTRAGGEBERS

4 Geheimhaltung

4.1

Jeder Vertragspartner sichert dem anderen zu, alle ihm vom anderen im
Zusammenhang mit diesem Vertrag und seiner Durchführung zur Kenntnis
gebrachten Betriebsgeheimnisse als solche zu behandeln und Dritten nicht
zugänglich zu machen, soweit diese nicht allgemein bekannt sind, oder dem
Empfänger bereits vorher ohne Verp�ichtung zur Geheimhaltung bekannt
waren, oder dem Empfänger von einem Dritten ohne Geheimhaltungsverp�ich-
tung mitgeteilt bzw. überlassen werden, oder vom Empfänger nachweislich
unabhängig entwickelt worden sind, oder aufgrund einer rechtskräftigen be-
hördlichen oder richterlichen Entscheidung o�en zu legen sind.

4.2

Die mit dem Auftragnehmer verbundenen Unterauftragnehmer gelten nicht
als Dritte, soweit sie einer inhaltlich diesem Punkt entsprechenden Geheimhal-
tungsverp�ichtung unterliegen.

5 Mitwirkungs- und Beistellungsp�ichten des

Auftraggebers

5.1

Der Auftraggeber verp�ichtet sich, alle Maÿnahmen zu unterstützen, die für
die Erbringung der Dienstleistungen durch den Auftragnehmer erforderlich
sind. Der Auftraggeber verp�ichtet sich weiters, alle Maÿnahmen zu ergreifen,
die zur Erfüllung des Vertrags erforderlich sind und die nicht im Leistung-
sumfang des Auftragnehmer enthalten sind.

5.2

Der Auftraggeber stellt zu den vereinbarten Terminen und auf eigene Kosten
sämtliche vom Auftragnehmer zur Durchführung des Auftrages benötigten
Informationen, Daten und Unterlagen in der vom Auftragnehmer geforderten
Form zur Verfügung und unterstützt den Auftragnehmer auf Wunsch bei
der Problemanalyse und Störungsbeseitigung, der Koordination von Verar-
beitungsaufträgen und der Abstimmung der Dienstleistungen. Änderungen in
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6 GEWÄHRLEISTUNG, WARTUNG

den Arbeitsabläufen beim Auftraggeber, die Änderungen in den vom Auftrag-
nehmer für den Auftraggeber zu erbringenden Dienstleistungen verursachen
können, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftragnehmer hin-
sichtlich ihrer technischen und kommerziellen Auswirkungen.

5.3

Der Auftraggeber ist verp�ichtet, die zur Nutzung der Dienstleistungen vom
Auftragnehmer erforderlichen Passwörter und Log-Ins vertraulich zu behan-
deln.

5.4

Der Auftraggeber wird die dem Auftragnehmer übergebenen Daten und In-
formationen zusätzlich bei sich verwahren, so dass sie bei Verlust oder Beschädi-
gung jederzeit rekonstruiert werden können.

5.5

Der Auftraggeber wird alle ihm obliegenden Mitwirkungsp�ichten so zeit-
gerecht erbringen, dass der Auftragnehmer in der Erbringung der Dienstleis-
tungen nicht behindert wird. Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Auf-
tragnehmer und/oder die durch den Auftragnehmer beauftragten Dritten
für die Erbringung der Dienstleistungen den erforderlichen Zugang zu den
Räumlichkeiten beim Auftraggeber erhalten.

5.6

Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgen Beistellungen und Mitwirkun-
gen des Auftraggeber unentgeltlich.

6 Gewährleistung, Wartung

6.1

Gewährleistung für zugesicherte Eigenschaften besteht nur insoweit, als eine
ausdrückliche schriftliche Zusicherung vom Auftragnehmer in Bezug auf eine
bestimmte Eigenschaft des Produktes oder der Dienstleistung vorliegt.
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6 GEWÄHRLEISTUNG, WARTUNG

6.2

Beruht die Mangelhaftigkeit auf Beistellungen oder Mitwirkungen des Auf-
traggebers oder auf einer Verletzung der Verp�ichtungen des Auftragge-
bers gemäÿ Punkt 5, ist jede unentgeltliche P�icht zur Mängelbeseitigung
ausgeschlossen. In diesen Fällen gelten die vom Auftragnehmer erbrachten
Leistungen trotz möglichen Einschränkungen dennoch als vertragsgemäÿ er-
bracht. Der Auftragnehmer wird auf Wunsch des Auftraggeber eine kostenp�ichtige
Beseitigung des Mangels unternehmen.

6.3

Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer bei der Mängelbeseitigung unter-
stützen und alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. Aufge-
tretene Mängel sind vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich oder per Email
dem Auftragnehmer zu melden. Den durch eine verspätete Meldung entste-
henden Mehraufwand bei der Fehlerbeseitigung trägt der Auftraggeber.

6.4

Für allfällige dem Auftraggeber vom Auftragnehmer überlassene Hard- oder
Softwareprodukte Dritter gelten die jeweiligen Gewährleistungsbedingungen
des Herstellers dieser Produkte. Bis zur vollständigen Bezahlung behält sich
Auftragnehmer das Eigentum an allen von ihm gelieferten Hard- und Soft-
wareprodukten vor.

6.5

Die Vermutung der Mangelhaftigkeit gem. � 924 ABGB gilt als ausgeschlossen.

6.6

Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden vom Auftragnehmer gegen
Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln,
wenn Programmänderungen, Ergänzungen oder sonstige Eingri�e vom Auf-
traggeber selbst oder von dritter Seite vorgenommen worden sind.

6.7

Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen
oder Schäden, die auf unsachgemäÿe Bedienung, geänderter Betriebssystemkom-
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7 HAFTUNG

ponenten, Schnittstellen und Parameter, Verwendung ungeeigneter Organi-
sationsmittel und Datenträger, soweit solche vorgeschrieben sind, anormale
Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den Installations- und
Lagerbedingungen) sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind.

6.8

Für Programme, die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw.
Dritte nachträglich verändert werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch
den Auftragnehmer. Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder
Ergänzung bereits bestehender Programme ist, bezieht sich die Gewährleis-
tung auf die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das ur-
sprüngliche Programm lebt dadurch nicht wieder auf.

6.9

Ein zu behandelnder Fehler liegt vor, wenn das jeweils vertragsgegenständliche
Softwareprogramm ein zu der entsprechenden Leistungsbeschreibung/Dokumentation
in der jeweils letztgültigen Fassung abweichendes Verhalten aufweist und
dieses vom Auftraggeber reproduzierbar ist.

6.10

Keine Gewährleistung wird übernommen, daÿ die überlassene Software mit
anderen Programmen oder der Hardware des Auftraggebers zusammenarbeit-
et bzw. anderen Anforderungen des Kunden entspricht, die nicht vertraglich
vereinbart wurden.

7 Haftung

7.1

Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die
Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.

7.2

Sofern der Auftragnehmer das Werk unter Zuhilfenahme Dritter erbringt und
in diesem Zusammenhang Gewährleistungs- und/oder Haftungsansprüche
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8 ZAHLUNG

gegenüber diesen Dritten entstehen, tritt der Auftragnehmer diese Ansprüche
an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber wird sich in diesem Fall vorrangig
an diese Dritten halten.

7.3

Für folgende Schäden wird jeder Schadenersatz ausgeschlossen:

1. Verlust von Goodwill und Geschäftsbeziehung.

2. Datenverlust, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.

3. Verzögerungsschäden Produktionsausfall und entgangener Gewinn.

4. Vermögensschäden, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Drit-
ter, Schäden, die aus dem Mangel der behördlichen Bewilligung oder
aus dem Mangel privatrechtlicher Genehmigungen oder Zustimmungen
Dritter resultieren.

5. Schäden, die daraus resultieren, dass die vom Kunden gewählte Sys-
temkombination seinen Erfordernissen nicht entspricht oder die beab-
sichtigten Ergebnisse nicht liefert.

8 Zahlung

8.1

Die vom Auftraggeber zu bezahlenden Vergütungen und Konditionen ergeben
sich aus dem Vertrag. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich verrech-
net. Die Vertragswährung versteht sich in Euro.

8.2

Reisekosten und allfällige Übernachtungskosten werdem vom Auftraggeber
nach tatsächlichem Aufwand erstattet. Die Erstattung der Reise- und Nebenkosten
erfolgt gegen Vorlage der Belege (Kopien).

8.3

Der Auftragnehmer ist jederzeit berechtigt, die Leistungserbringung von der
Leistung von Anzahlungen oder der Beibringung von sonstigen Sicherheiten
durch den Auftraggeber in angemessener Höhe abhängig zu machen.

AGB Seibl IT Services 9 Stand: 19.09.10



8 ZAHLUNG

8.4

Soweit nicht vertraglich anders vereinbart, werden einmalige Vergütungen
nach der Leistungserbringung, laufende Vergütungen monatlich im Voraus
verrechnet. Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen sind spätestens 14
Tage ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teil-
rechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingun-
gen analog. Eine Zahlung gilt an dem Tag als erfolgt, an dem der Auftrag-
nehmer über sie verfügen kann. Kommt der Auftraggeber mit seinen Zahlun-
gen in Verzug, ist der Auftragnehmer berechtigt, die gesetzlichen Verzugszin-
sen und alle zur Einbringlichmachung erforderlichen Kosten zu verrechnen.
Sollte der Verzug des Auftraggeber 14 Tage überschreiten, ist der Auftrag-
nehmer berechtigt, sämtliche Leistungen einzustellen. Der Auftragnehmer
ist überdies berechtigt, das Entgelt für alle bereits erbrachten Leistungen
ungeachtet allfälliger Zahlungsfristen sofort fällig zu stellen.

8.5

Die Aufrechnung ist dem Auftraggeber nur mit einer vom Auftragnehmer
anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung gestattet. Ein
Zurückbehaltungsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu.

8.6

Alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Abgabenschuldigkeiten, wie
z.B. Rechtsgeschäftsgebühren oder Quellensteuern, trägt der Auftraggeber.
Sollte der Auftragnehmer für solche Abgaben in Anspruch genommen wer-
den, so wird der Auftraggeber den Auftragnehmer schad- und klaglos halten.

8.7

Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder Schulun-
gen, Realisierungen in Teilschritten) umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt,
nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.

8.8

Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Be-
dingung für die Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch den
Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen
den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag
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10 NUTZUNGSRECHTE AN SOFTWAREPRODUKTEN UND
UNTERLAGEN

zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang
sind vom Auftraggeber zu tragen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszin-
sen im banküblichen Ausmaÿ verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten
bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft
treten zu lassen und übergebene Akzepte fällig zu stellen.

8.9

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger
Gesamtlieferung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemän-
gelungen zurück zu halten.

9 Höhere Gewalt

Soweit und solange Verp�ichtungen vom Auftraggeber oder vom Auftrag-
nehmer infolge höherer Gewalt, wie z.B. Krieg, Terrorismus, Naturkatastro-
phen, Feuer, Streik, Aussperrung, Embargo, hoheitlicher Eingri�e, Ausfall
der Stromversorgung, Ausfall von Transportmitteln, Ausfall von Telekommu-
nikationsnetzen bzw. Datenleitungen, sich auf die Dienstleistungen auswirk-
ende Gesetzesänderungen nach Vertragsabschluss oder sonstiger Nichtverfüg-
barkeit von Produkten nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäÿ erfüllt
werden können, stellt dies keine Vertragsverletzung dar.

10 Nutzungsrechte an Softwareprodukten und

Unterlagen

10.1

Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, Dokumen-
tationen etc.) stehen dem Auftragnehmer bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der
Auftraggeber erhält ausschlieÿlich das Recht, die Software nach Bezahlung
des vereinbarten Entgelts ausschlieÿlich zu eigenen Zwecken, nur für die im
Vertrag spezi�zierte Hardware und im Ausmaÿ der erworbenen Anzahl Lizen-
zen für die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden.
Durch den gegenständlichen Vertrag wird lediglich eine Werknutzungsbewilli-
gung erworben. Eine Verbreitung durch den Auftraggeber ist gemäÿ Urheber-
rechtsgesetz ausgeschlossen. Durch die Mitwirkung des Auftraggebers bei der
Herstellung der Software werden keine Rechte über die im gegenständlichen
Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung der Urheberrechte
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11 VERTRAGSBEENDUNG UND RÜCKTRITTSRECHT

des Auftragnehmers zieht Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem
solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist.

10.2

Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem
Auftraggeber unter der Bedingung gestattet, dass in der Software kein aus-
drückliches Verbot des Lizenzgebers oder Dritter enthalten ist, und dass
sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese Kopien unverändert
mit übertragen werden. Sollte für die Herstellung von Interoperabilität der
gegenständlichen Software die O�enlegung der Schnittstellen erforderlich sein,
ist dies vom Auftraggeber gegen Kostenvergütung beim Auftragnehmer zu
beauftragen. Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach und
erfolgt eine Dekompilierung gemäÿ Urheberrechtsgesetz, sind die Ergebnisse
ausschlieÿlich zur Herstellung der nteroperabilität zu verwenden. Missbrauch
hat Schadenersatz zur Folge.

10.3

Alle dem Auftraggeber vom Auftragnehmer überlassenen Unterlagen, ins-
besondere die Dokumentationen zu Softwareprodukten, dürfen weder vervielfältigt
noch auf irgendeine Weise entgeltlich oder unentgeltlich verbreitet werden.

11 Vertragsbeendung und Rücktrittsrecht

11.1

Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund vorzeit-
ig zu kündigen, wenn sich wesentliche Parameter der Leistungserbringung
geändert haben und der Auftragnehmer aus diesem Grund die Fortführung
der Leistungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr zugemutet
werden kann.

11.2

Bei Vertragsbeendigung hat der Auftraggeber unverzüglich sämtliche ihm
vom Auftragnehmer überlassene Unterlagen und Dokumentationen an den
Auftragnehmer zurückzustellen.
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13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

11.3

Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung
des Auftragnehmers möglich. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einver-
standen, so hat er das Recht, neben den erbrachten Leistungen und aufge-
laufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe von 30% des noch nicht
abgerechneten Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen.

12 Sonstiges

12.1

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise
unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame oder
undurchführbare Bestimmung ist durch eine sinngemäÿe gültige Regelung
zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurch-
führbaren Klausel am nächsten kommt.

12.2

Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner Verp�ichtungen
ganz oder teilweise Dritter zu bedienen.

13 Schlussbestimmungen

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkau�euten zur An-
wendung kommenden gesetzlichen Bestimmungen ausschlieÿlich nach öster-
reichischem Recht, auch dann, wenn der Auftrag im Ausland durchgeführt
wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschlieÿlich die örtliche Zuständigkeit
des sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des Auftragnehmer
als vereinbart. Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumenten-
schutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das
Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.
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